
 
 

 
Dieser Text ist eine provisorische Fassung. 

Massgebend ist die definitive Fassung,    
welche unter www.fedlex.admin.ch          

veröffentlicht werden wird. 

«$$QrCode»  

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 

Handelsregisterverordnung 
(HRegV)  
Änderung vom ... 

 
Der Schweizerische Bundesrat 
 
verordnet: 

I 

Die Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 20071 wird wie folgt geändert: 
 

Art. 10  Ausnahmen 
Nicht der Öffentlichkeit des Handelsregisters nach Artikel 936 OR unterstehen: 

a.  die AHV-Nummer; 
b. die mit der Eintragung zusammenhängende Korrespondenz; 
c. Kopien von Ausweisdokumenten; 
d. Unterlagen nach Artikel 62 Absatz 2; 
e. Meldungen und Unterlagen, die im Rahmen der Prüfung von Tätigkeitsver-

boten nach Artikel 928a Absätze 2bis–2quater OR erstattet beziehungsweise 
übermittelt werden; 

f. Unterlagen nach Artikel 65a Absatz 1. 

Art. 14a Abs. 1bis 
1bis Es sorgt dafür, dass bei Einzelabfragen im Internet insbesondere mit Personenna-
men oder nichtsprechenden Personennummern der zentralen Datenbank Personen ge-
sucht werden kann. 
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Art. 19 Abs. 3bis 
3bis Ist das im Behördenauszug 3 (Art. 39 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 20162) 
ersichtliche Tätigkeitsverbot unklar, kann das EHRA das Gericht im Rahmen der Prü-
fung nach Artikel 928a Absatz 2bis OR um schriftliche Erläuterungen ersuchen. 

Art. 45 Abs. 1 Bst. p 
1 Bei Aktiengesellschaften müssen ins Handelsregister eingetragen werden: 

p. falls die Gesellschaft keine ordentliche oder eingeschränkte Revision durch-
führt: ein Hinweis darauf sowie das Datum des Beginns des Geschäftsjahres, 
ab welchem der Verzicht gilt (Art. 62 Abs. 2); 

Art. 54 Abs. 2 Bst. a 
Betrifft nur den französischen Text. 

Art. 62 Verzicht auf eine eingeschränkte Revision 
1 Aktiengesellschaften, die weder eine ordentliche noch eine eingeschränkte Revision 
durchführen, müssen dem Handelsregisteramt mit der Anmeldung zur Eintragung des 
Verzichts eine Erklärung einreichen, dass: 

a. die Gesellschaft die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision 
nicht erfüllt; 

b. die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat; 
c. sämtliche Aktionärinnen und Aktionäre auf eine eingeschränkte Revision ver-

zichtet haben. 
2 Die Erklärung muss das Datum des Beginns des Geschäftsjahres enthalten, ab wel-
chem der Verzicht gilt und von mindestens einem Mitglied des Verwaltungsrats un-
terzeichnet sein. Folgende Dokumente oder Kopien davon müssen der Erklärung bei-
gelegt werden:  

a. die von der Generalversammlung genehmigte Jahresrechnung des letzten ab-
gelaufenen Geschäftsjahres; 

b. das Protokoll betreffend die Genehmigung der Jahresrechnung oder ein Aus-
zug davon; 

c. gegebenenfalls der Revisionsbericht betreffend das letzte abgelaufene Ge-
schäftsjahr; und 

d. die Verzichtserklärungen der Aktionärinnen und Aktionäre oder das massge-
bliche Protokoll der Generalversammlung. 

3 Die Erklärung kann bereits bei der Gründung abgegeben werden. 
4 Soweit erforderlich, passt der Verwaltungsrat die Statuten an und meldet dem Han-
delsregisteramt die Löschung oder die Eintragung der Revisionsstelle an. 
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5 Das Handelsregisteramt fordert die Gesellschaft auf, die Verzichtserklärung zu er-
neuern oder eine Revisionsstelle zu bezeichnen, wenn: 

a. es von den kantonalen Steuerbehörden die Meldung erhält, dass eine Gesell-
schaft keine Jahresrechnung eingereicht hat (Art. 112 Abs. 4 des Bundesge-
setzes vom 14. Dezember 19903 über die direkte Bundessteuer [DBG]); oder 

b. Umstände vorliegen, die den Anschein erwecken, dass die Voraussetzungen 
für den Verzicht auf eine eingeschränkte Revision nicht mehr gegeben sind. 

6 Wenn die Gesellschaft weder die Verzichtserklärung erneuert noch eine Revisions-
stelle anmeldet, überweist das Handelsregisteramt die Angelegenheit dem Gericht 
(Art. 939 OR). 
7 Reicht die Gesellschaft infolge einer Aufforderung gemäss Absatz 5 Buchstabe a die 
Jahresrechnung gemäss Absatz 2 Buchstabe a ein, so leitet das Handelsregisteramt 
diese an die Steuerbehörden weiter (Art. 112 Abs. 1 DBG). 
 
Gliederungstitel nach Art. 65 
11. Abschnitt: Übertragung der Aktien bei überschuldeten Gesellschaften ohne 
Geschäftstätigkeit und ohne verwertbare Aktiven 
 
 
Art. 65a 
1 Bei einer Anmeldung fordert das Handelsregisteramt die Gesellschaft auf, ihm eine 
Kopie der unterzeichneten Jahresrechnung des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres 
und gegebenenfalls des Revisionsberichts zukommen zu lassen, wenn es einen be-
gründeten Verdacht auf eine nichtige Aktienübertragung (Art. 684a OR) hat, insbe-
sondere wenn: 

a. mehrere eingetragene Tatsachen, namentlich der Zweck, der Sitz, die Firma 
oder die Mitglieder des Verwaltungsrates, gleichzeitig oder sukzessive geän-
dert wurden; 

b. die Gesellschaft dasselbe Rechtsdomizil hat wie eine Gesellschaft, der die 
Eintragung gemäss Artikel 684a OR verweigert wurde; 

c. Personen, die Aktien übertragen oder übernehmen, bereits an einer Übertra-
gung beteiligt waren, die zu einer Verweigerung der Eintragung gemäss Arti-
kel 684a OR geführt hat. 

2 Das Handelsregisteramt setzt der Gesellschaft dafür eine Frist und informiert sie 
über die massgebenden Vorschriften und die Rechtsfolgen für den Fall, dass ihnen 
keine Folge geleistet wird. Artikel 152a findet Anwendung.  
3 Stellt das Handelsregisteramt aufgrund der eingereichten Unterlagen fest, dass die 
Gesellschaft überschuldet ist und weder über eine Geschäftstätigkeit noch über ver-
wertbare Aktiven verfügt, verweigert es die Eintragung. 
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Art. 68 Abs. 1 Bst. q 
1 Bei Kommanditaktiengesellschaften müssen ins Handelsregister eingetragen wer-
den: 

q. falls die Gesellschaft keine ordentliche oder eingeschränkte Revision durch-
führt: ein Hinweis darauf sowie das Datum des Beginns des Geschäftsjahres, 
ab welchem der Verzicht gilt (Art. 62 Abs. 2); 

Art. 73 Abs. 1 Bst. r 
1 Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung müssen ins Handelsregister eingetra-
gen werden: 

r. falls die Gesellschaft keine ordentliche oder eingeschränkte Revision durch-
führt: ein Hinweis darauf sowie das Datum des Beginns des Geschäftsjahres, 
ab welchem der Verzicht gilt (Art. 62 Abs. 2); 

 
Gliederungstitel nach Art. 82 
5. Abschnitt:  
Währung des Stammkapitals, Revision, Auflösung und Löschung sowie 
Übertragung von Stammanteilen bei überschuldeten Gesellschaften 
ohne Geschäftstätigkeit und ohne verwertbare Aktiven 

Art. 83 
Für die Währung des Stammkapitals, für die Revision, für die Revisionsstelle, für die 
Auflösung, für den Widerruf der Auflösung, für die Löschung der Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung und für die Übertragung von Stammanteilen bei überschuldeten 
Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und ohne verwertbare Aktiven gelten die Best-
immungen über die Aktiengesellschaft sinngemäss. 

Art. 87 Abs. 1 Bst. m 
1 Bei Genossenschaften müssen ins Handelsregister eingetragen werden: 

m. falls die Gesellschaft keine ordentliche oder eingeschränkte Revision durch-
führt: ein Hinweis darauf sowie das Datum des Beginns des Geschäftsjahres, 
ab welchem der Verzicht gilt (Art. 62 Abs. 2); 

Art. 92 Bst. k 
Bei Vereinen müssen ins Handelsregister eingetragen werden: 

k. die nachstehenden Personen: 
1.  bei Vereinen nach Artikel 90 Absatz 1 Buchstaben a und b: die Mitglie-

der des Vorstands und die zur Vertretung berechtigten Personen,  
2.  bei Vereinen nach Artikel 90 Absatz 1 Buchstabe c: mindestens ein Mit-

glied des Vorstands und mindestens eine zur Vertretung berechtigte Per-
son mit Wohnsitz in der Schweiz,  
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3.  bei anderen Vereinen: mindestens ein Mitglied des Vorstands und min-
destens eine zur Vertretung berechtigte Person; 

Art. 95 Abs. 1 Bst. l 
1 Bei Stiftungen müssen ins Handelsregister eingetragen werden: 

l. falls die Stiftung keine ordentliche oder eingeschränkte Revision durchführt: 
ein Hinweis darauf sowie das Datum des Beginns des Geschäftsjahres, ab wel-
chem die Befreiung gilt; 

Art. 154 Mit einem Tätigkeitsverbot unvereinbare Funktionen 
1 Sind Einträge mit dem Tätigkeitsverbot unvereinbar, so fordert das Handelsregister-
amt die Rechtseinheit auf, die erforderlichen Änderungen anzumelden, um die Unver-
einbarkeit zu beenden (Art. 928a Abs. 2quater OR).  
2 Kommt die Rechtseinheit der Aufforderung nicht nach, so löscht das Handelsregis-
teramt von Amtes wegen die mit dem Tätigkeitsverbot unvereinbaren Funktionen und 
die Art der Zeichnungsberechtigung der betroffenen Personen.  
3 Die Artikel 152a und 153 finden Anwendung. 

 

II 

Die Änderung eines anderen Erlasses wird im Anhang geregelt. 

III 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Der Bundespräsident: Alain Berset 
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr 
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Anhang 
(Ziff. II) 

Änderung eines anderen Erlasses  

Die Strafregisterverordnung vom 19. Oktober 20224 wird wie folgt geändert:   

 

Einfügen vor dem Gliederungstitel des 7. Kapitels 

Art. 61a Meldung an die Oberaufsichtsbehörde des Bundes über das 
Handelsregister 
(Art. 64a StReG) 

1 Die zentrale Datenbank Personen nach Artikel 928b des Obligationenrechts5 meldet 
an VOSTRA über eine elektronische Schnittstelle alle drei Monate eine aktualisierte 
Liste mit den AHV-Nummern derjenigen Personen, die in diesem Informationssystem 
mit ihrer AHV-Nummer erfasst sind. 
2 Basierend auf dieser Liste meldet VOSTRA am nächsten Tag folgende Daten über 
dieselbe Schnittstelle in strukturierter Form an die Oberaufsichtsbehörde des Bundes 
über das Handelsregister: 

a. die allgemeinen Angaben zur Kennzeichnung der Meldung: 
1. Titel der Meldung (Anhang 5 Ziff. 1.2), 
2. Beschreibung des Auftrags (Anhang 5 Ziff. 1.3), 
3. Zeitpunkt der Erstellung der Meldung (Anhang 5 Ziff. 1.4), 
4. Empfänger der Meldung (Anhang 5 Ziff. 1.5.1); 

b. die Angaben, die sich auf ein gültiges Tätigkeitsverbot von relevanten Perso-
nen beziehen: 
1. personenbezogene Angaben: 

– AHV-Nummer (Anhang 1 Ziff. 1.1.1) 
– Dossier-ID (Anhang 1 Ziff. 1.4.1), 

2. Angaben zum Grundurteil oder zum nachträglichen Entscheid, in dem 
das Tätigkeitsverbot angeordnet worden ist: 
– Urteilsdatum (Anhang 2 Ziff. 1.1) und Aktenzeichen (Anhang 2 

Ziff. 1.3) oder  
– Entscheiddatum (Anhang 3 Ziff. 1.1) und Aktenzeichen (Anhang 3 

Ziff. 1.3), 
3. Angaben zum Tätigkeitsverbot: 
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– Bezeichnung des Verbots (Anhang 2 Ziff. 3.1 oder Anhang 3 
Ziff. 9.1) 

– gültiger Inhalt des Verbots gemäss dem Entscheiddispositiv (An-
hang 2 Ziff. 3.4.4.1.2 oder Anhang 3 Ziff. 9.2, 24.2 und 25.2) 

– voraussichtliches Enddatum des Verbots (Anhang 2 Ziff. 3.4.4.2.5 
oder Anhang 3 Ziff. 9.2) 

– Datum und Uhrzeit der Erfassung des Verbots (Anhang 2 
Ziff. 1.9.1.1 oder Anhang 3 Ziff. 1.6.1.1).  
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